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Kreatininbestimmung in Bouillon-Präparaten.

Von Dr. WILHELM MÜLLER.

(Aus dem Laboratorium des Eidg. Gesundheitsamtes,
Vorstand: Dr. J. "Werder.)

Das «Schweiz. Lebensmittelbuch»1) stellt an Bouillon-Präparate keine
Anforderungen bezüglich ihres Fleischextraktgehaltes. Es verlangt bloss,
dass letzterer nicht nur in belanglosen Spuren vorhanden sei. Als es
sich darum handelte, in die zu revidierende «Verordnung» eine Minimalzahl

für den Fleischextraktgehalt aufzunehmen, fiel aus Interessentenkreisen

die Anregung, diese auf 7,5% entsprechend 0,45 % Gesamtkreatinin
festzusetzen*). Die Expertenkommission einigte sich indessen auf einen

Mindestgehalt von 10% Fleischextrakt 0,6% Gesamtkreatinin2). Diese

Forderung ist jedenfalls nicht übersetzt. Denn in den Bouillonpräparaten,
die in der «Verordnung» als Gemische von Fleis'chextrakt, tierischem
Fett, Kochsalz, Würzen und Gewürzen definiert sind, spielt der Fleischextrakt

eine wichtige Rolle, ja nach dem «Codex alimentarius austria-
cus»3) ist er sogar als ihr wesentlicher Bestandteil aufzufassen. Die
meisten Chemiker, die sich mit der Beurteilung von Bouillonwürfeln be-

fasst haben, stellen denn auch strengere Normen bezüglich ihres
Fleischextraktgehaltes auf als die «Verordnung».

Folgende Grenzzahlen habe ich in der Literatur gefunden:
Geret^): mindestens 20% Fleischextrakt,
Kappeller und Gottfried5): 15—25% Fleischextrakt,

*) Fleischextrakt enthält ca. 6 °/o Kreatinin ; somit entspricht 1 Teil Fleischextrakt
0,06 Teilen Kreatinin und 1 Teil Kreatinin 16,6 Teilen Fleischextrakt.

l) Schweiz. Lehensmittelhuch, 3. Aufl., 75 (1917).
3) Verordnung betr. den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen vom

23. Februar 1926, Art. 83.
8) Codex alimentarius austriacus, 2, 347 (1912).

Konserven-Zeitung, 14, 34, 42 (1913).
6> Z. U. N. G., 31, 1 (1916).
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